
 EINLADUNG 
ZUR ORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG 
DER XING SE 
AM 16. MAI 2018



Einladung zur 
ordentlichen 
Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 
 Mittwoch, dem 16. Mai 2018, um 10:00 Uhr, 
im Scandic Hamburg Emporio Hotel, Damm-
torwall 19, 20355 Hamburg, stattfindenden 
ordentlichen Hauptversammlung ein.

XING SE

XING SE, Hamburg
WKN XNG888
ISIN DE000XNG8888



Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat ge-
billigten Konzernabschlusses der XING SE zum 31. Dezember 2017 sowie des 
 Lageberichts und des Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats 
für das  Geschäftsjahr 2017 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands  
zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB

  Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberu-
fung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
corporate. xing.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/hv-2018 eingese-
hen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 
zugänglich sein und mündlich erläutert. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vor-
stand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzun-
gen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, 
liegen nicht vor.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 

2017 in Höhe von 15.696.964,50 €, der sich aus einem Jahresüberschuss in Höhe von 
15.447.728,28 € und einem Betrag in Höhe von 249.236,22 € aus dem bestehenden 
Gewinnvortrag zusammensetzt, wie folgt zu verwenden:

 ➡  Ausschüttung einer Dividende von 1,68 € je dividendenberechtigter Aktie:  
insgesamt 9.442.330,80 €

 ➡ Einstellung in Gewinnrücklagen: 0,00 €
 ➡ Gewinnvortrag: 6.254.633,70 €

 Gesamt: 15.696.964,50 €

  Bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtig-
ten Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei 
unveränderter Ausschüttung von 1,68 € je dividendenberechtigter Stückaktie ein ent-
sprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung  unterbreitet.
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für  
das Geschäftsjahr 2017

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäfts-
jahr 2017 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für  
das Geschäftsjahr 2017

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im 
 Geschäftsjahr 2017 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzern-
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 und des Prüfers für die prüferische 
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

  Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf eine entsprechende begründete Empfehlung 
des Prüfungsausschusses – vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das 
am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr der XING SE sowie zum Prüfer für die 
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des 
Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2018 zu bestellen.

  Der Prüfungsausschuss hat vor Abgabe seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat die vom 
Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der Pricewaterhouse-
Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zu deren Unabhängigkeit 
sowie darüber, in welchem Umfang im Geschäftsjahr 2017 andere Leistungen für die 
Gesellschaft erbracht wurden, bzw. für das Geschäftsjahr 2018 vertraglich vereinbart 
sind, eingeholt.

6.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 
2015 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018, die Möglichkeit 
zum Bezugsrechtsausschluss nebst Änderung der Satzung

  Die von der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 zu Punkt 6 der damaligen Tagesord-
nung beschlossene und in Ziffer 5.3 der Satzung geregelte Ermächtigung, das Grund-
kapital um bis zu insgesamt 2.796.068,00 € zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2015“) 
wurde bisher nicht ausgenutzt und wird am 2. Juni 2020 auslaufen. Die Ermächtigung 
soll aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital 2018 ersetzt werden.
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  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu  beschließen:

 a)  Die von der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 zu Punkt 6 der damaligen Tages-
ordnung beschlossene und in Ziffer 5.3 der Satzung geregelte Ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 2. Juni 2020 um bis zu 2.796.068,00 € zu erhöhen, wird mit Wirkung auf den Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des nachfolgend unter lit. b) und c) zu beschließenden 
neuen Genehmigten Kapitals 2018 aufgehoben.

 b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
bis zum 15. Mai 2023 (einschließlich) durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen 
um bis zu 2.810.217 € zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2018“). Dabei muss sich 
die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

   Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu. Das 
Bezugsrecht kann auch mittelbar gewährt werden, indem die neuen Aktien von 
einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

   Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
 Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

  (1)  soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 
auszunehmen;

  (2)  wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen, sons-
tigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unter nehmens zu sammen-
schlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen, Rechten oder 
gewerblichen Schutzrechten einschließlich Urheberrechten und Know-how, 
aus gegeben werden;

  (3)  wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bar einlage ausgegeben werden und 
der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich aus-
gestatteten, bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Fest-
legung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
gilt nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
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neuen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf die vorgenannte 
10 %-Grenze sind anzurechnen (i) neue Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf Grundlage einer anderen Ermächti-
gung aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, 
(ii) diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emit-
tenten aus Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 
und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) („Schuldverschreibungen“) ausgegeben werden oder auszugeben sind, 
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zu ihrer Ausnutzung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind sowie (iii) 
eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Aus-
nutzung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Hs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts veräußert wurden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, 
soweit Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital, zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen oder zur Veräußerung eigener Aktien in 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer Ausübung 
solcher Ermächtigungen, die zu einer Anrechnung geführt haben, von der Haupt-
versammlung erneut erteilt werden;

  (4)  wenn die Aktien ausgegeben werden zur Bedienung von Wandlungs- oder Op-
tionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten 
des Emittenten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht bzw. Andienungsrecht des Emittenten auf 
Aktien der Gesellschaft;

  (5)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht 
bzw. Andienungsrecht des Emittenten auf Aktien der Gesellschaft ein Bezugs-
recht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach der Ausübung dieser 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder Op-
tionspflichten bzw. der Andienung von Aktien als Aktionär zustünde;
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  (6)  wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und / oder Arbeitnehmern 
oder Mitgliedern der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbunde-
nen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb angeboten oder auf sie 
übertragen werden. Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeignetes 
Kreditinstitut ausgegeben werden, welches die Aktien mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie ausschließlich an die hiernach begünstigten Personen weiter-
zugeben. Die Anzahl der so unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien darf 2 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Aus-
nutzung.

   Die insgesamt unter den vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegebenen neuen Aktien aus dem Genehmigtem Kapital 2018 dürfen 
20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieser Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit-
punkt ihrer Ausnutzung. Auf die vorgenannte 20 %-Grenze sind anzurechnen (i) neue 
Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf 
Grundlage einer anderen Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben wurden, (ii) diejenigen Aktien, die zur Bedienung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. 
Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen ausgegeben werden 
oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußert wurden. Sofern und soweit die Hauptversammlung nach Ausübung 
einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung auf die 
vorgenannte 20 %-Grenze geführt hat, diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss neu erteilt, entfällt die erfolgte Anrechnung.

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der 
Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen.
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 c)  Ziffer 5.3. der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

   „5.3. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Mai 2018 
ermächtigt worden, bis zum 15. Mai 2023 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis 
zu 2.810.217 € zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2018“). Dabei muss sich die Zahl 
der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.

   Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu. Das 
Bezugsrecht kann auch mittelbar gewährt werden, indem die neuen Aktien von 
einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

   Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen,

  (1)  soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 
auszunehmen;

  (2)  wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbe sondere zum Zwecke des Erwerbs 
von Unternehmen, Unter nehmens teilen, Unter nehmens beteiligungen, sons-
tigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen, Rechten oder 
gewerblichen Schutzrechten einschließlich Urheberrechten und Know-how, 
ausgegeben werden;

  (3)  wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden und 
der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich aus-
gestatteten, bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermäch-
tigung gilt nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
benen neuen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 
dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf die vor-
genannte 10 %-Grenze sind anzurechnen (i) neue Aktien, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf Grundlage einer anderen 
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Ermächtigung aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
wurden, (ii) diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des 
Emittenten aus Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) („Schuldverschreibungen“) ausgegeben werden oder auszugeben 
sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung bis zu ihrer Ausnutzung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben worden sind 
sowie (iii) eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
ihrer Ausnutzung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Hs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert wurden. Eine erfolgte Anrechnung 
entfällt, soweit Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem 
Kapital, zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder zur Veräußerung eigener 
Aktien in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer 
Ausübung solcher Ermächtigungen, die zu einer Anrechnung geführt haben, von 
der Hauptversammlung erneut erteilt werden;

  (4)  wenn die Aktien ausgegeben werden zur Bedienung von Wandlungs- oder Op-
tionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten 
des Emittenten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht bzw. Andienungsrecht des Emittenten auf 
Aktien der Gesellschaft;

  (5)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Op-
tionspflicht bzw. Andienungsrecht des Emittenten auf Aktien der Gesellschaft 
ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach der Ausübung 
dieser Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder 
Optionspflichten bzw. der Andienung von Aktien als Aktionär zustünde;

  (6)  wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und / oder Arbeitnehmern 
oder Mitgliedern der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbunde-
nen Unternehmens im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb angeboten oder auf sie 
übertragen werden. Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeignetes 
Kredit institut ausgegeben werden, welches die Aktien mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie ausschließlich an die hiernach begünstigten Personen weiter-
zugeben. Die Anzahl der so unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
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Aktien darf 2 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
 Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung.

   Die insgesamt unter den vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss des 
 Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien aus dem Genehmigtem Kapital 2018 
dürfen 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf die vorgenannte 20 %-Grenze sind anzurechnen (i) 
neue Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung 
auf Grundlage einer anderen Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, (ii) diejenigen Aktien, die zur Bedie-
nung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen ausgegeben 
werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußert wurden. Sofern und soweit die Hauptversammlung nach Ausübung 
einer Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung auf die 
vorgenannte 20 %-Grenze geführt hat, diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss neu erteilt, entfällt die erfolgte Anrechnung.

   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der 
Aktien rechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der 
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen.“

 d)  Anpassung der Satzungsfassung

   Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist an-
zupassen.

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei 
der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 auszuschließen, ist im Anschluss an diesen 
Tagesordnungspunkt abgedruckt. Der Bericht wird von der Einberufung an im Internet unter 
http://corporate.xing.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/hv-2018 ver-
öffentlicht und in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zugänglich gemacht.
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Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tages ordnung gemäß §§ 203 Abs. 2 
Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des  Vorstands, 
das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 
 auszuschließen
Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 vorgeschlagen, 
die bestehende satzungsmäßige Ermächtigung des Vorstands zu Kapitalerhöhungen (Ge-
nehmigtes Kapital 2015), die bis zum 2. Juni 2020 erteilt worden ist, aufzuheben und ein 
neues genehmigtes Kapital für die Dauer von fünf Jahren bis zum 15. Mai 2023 zu schaffen.

Die Verwaltung wird dadurch in die Lage versetzt, zum Zweck der Beschaffung weiterer 
finanzieller Mittel, zur Akquisition von Unternehmen und Beteiligungen oder sonst aus 
Gründen des Gesellschaftsinteresses Aktien auszugeben, ohne dass jeweils die Hauptver-
sammlung befasst werden muss. Damit die Verwaltung diese Möglichkeit dem Interesse 
der Gesellschaft entsprechend optimal und flexibel nutzen kann, soll der Beschluss für 
verschiedene in dem Beschlussvorschlag benannte Zwecke eine Ermächtigung vorsehen, 
das Bezugsrecht auszuschließen:

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 6 b) (1) erlaubt 
einen Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. Dies ist eine Maßnahme, 
die aus technischen Gründen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung, insbesondere zur 
Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses, erforderlich und angemessen ist. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert die Abwicklung der Zuteilung 
von Bezugsrechten und deren Ausübung. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
effekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Ein Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge ist daher erforderlich und angemessen.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 6 b) (2) er-
laubt einen Bezugsrechtsausschluss, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, 
insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unter-
nehmensbeteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen, Rechten 
oder gewerblichen Schutzrechten einschließlich Urheberrechten und Know-how, erfolgt. 
Die Gesellschaft beabsichtigt, auch weiterhin durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermög-
lichen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen 
Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an 
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Unternehmen reagieren zu können. Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer interessanter 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals nicht Geld, sondern 
Aktien. Im Wettbewerb um attraktive Beteiligungen können sich daher Vorteile ergeben, 
wenn einem Verkäufer als Gegenleistung neue Aktien der Gesellschaft angeboten werden 
können. Weil eine Ausgabe von Aktien bei sich abzeichnenden Akquisitionsmöglichkeiten mit 
regelmäßig komplexen Transaktionsstrukturen im Wettbewerb der potenziellen Erwerbs-
interessenten kurzfristig erfolgen muss, ist der Weg über die Ermächtigung zur Ausgabe von 
Aktien unter Schaffung eines genehmigten Kapitals erforderlich. Der Vorstand wird jeweils 
im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll, sobald 
sich Möglichkeiten zur Akquisition konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre 
nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesellschaft im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Bei der Festlegung 
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Ak-
tionäre angemessen gewahrt werden. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung 
das Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen zurzeit nicht.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 6 b) (3) erlaubt 
einen Bezugsrechtsausschluss, wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage aus-
gegeben werden und der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich 
ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Hierbei handelt es sich um eine Er-
mächtigung, einen sog. erleichterten Bezugsrechtsausschluss nach §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorzunehmen. Diese soll die Verwaltung in die Lage 
versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen. Bezugsrechtsemissionen 
nehmen wegen der jeweils zu treffenden organisatorischen Maßnahmen und zu wahrenden 
Bezugsfrist sehr viel mehr Zeit in Anspruch als Platzierungen unter Bezugsrechtsausschluss. 
Auch können durch solche Platzierungen die bei Bezugsrechtsemissionen üblichen Ab-
schläge vermieden werden. Die Eigenmittel der Gesellschaft können daher bei Ausschluss 
des Bezugsrechts in einem größeren Maße gestärkt werden, als dies bei einer Bezugs-
rechtsemission der Fall wäre. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erklärt den Bezugsrechtsausschluss 
unter den Voraussetzungen von Tagesordnungspunkt 6 b) (3) gerade auch aufgrund dieser 
Erwägungen für zulässig. Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsen-
preis werden auch Belange der Aktionäre gewahrt. Denn diese müssen keine nennenswerten 
Kursverluste befürchten und können ggf. zur Erhaltung ihrer Beteiligungsquote erforderliche 
Zukäufe von Aktien zu vergleichbaren Preisen über die Börse vornehmen. 
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Zum Schutz der Aktionäre vor Einflussverlust und Wertverwässerung ist die Ermächtigung 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß Tagesordnungspunkt 6 b) (3) auf ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals begrenzt, wobei das Grundkapital im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung maßgeblich ist. Dabei ist zum weiteren Schutz der Aktionäre vorgesehen, dass 
andere Kapitalmaßnahmen, die auf der Grundlage einer anderweitigen Ermächtigung unter 
erleichtertem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgen, auf die 
10 %-Grenze angerechnet werden. Anzurechnen sind daher (i) neue Aktien, die während der 
Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 6 b) bis zu ihrer Ausnutzung auf der 
Grundlage einer etwaigen künftigen weiteren Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter 
erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden, (ii) diejenigen Aktien, die zur 
Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibun-
gen, Genussrechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) („Schuldverschreibungen“) ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern 
die Schuldverschreibungen während der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungs-
punkt 6 b) bis ihrer Ausnutzung unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben 
worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der Laufzeit der Ermächtigung gemäß 
Tagesordnungspunkt 6 b) bis ihrer Ausnutzung unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss 
veräußert wurden. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die 
bei Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen.

Eine erfolgte Anrechnung ist jedoch nicht mehr gerechtfertigt und soll daher wieder ent-
fallen, soweit eine solche anderweitige Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach ihrer Ausübung, die zu einer Anrechnung 
geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt wird. Denn in diesen Fällen hat die 
Hauptversammlung erneut über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss entschieden, so dass der Grund der Anrechnung auf die 10 %-Grenze wieder entfallen 
ist. Soweit erneut neue Aktien aus einem anderen genehmigtem Kapital oder Schuldver-
schreibungen unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder eigene Aktien 
unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss veräußert werden können, soll die Möglichkeit 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die (Rest-) Laufzeit der Ermächtigung gemäß 
Tagesordnungspunkt 6 b) mit anderen Worten auch wieder für die Ausgabe neuer Aktien aus 
dem genehmigten Kapital gemäß Tagesordnungspunkt 6 b) bestehen. Mit Inkrafttreten der 
neuen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss entfällt nämlich die durch 
die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldverschreibungen bzw. die Veräußerung eigener Aktien 
unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss entstandene Sperre hinsichtlich der Ausgabe 
neuer Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss aus dem unter Tagesordnungs-
punkt 6 b) zu beschließenden genehmigten Kapital. Da die Mehrheitsanforderungen an 
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einen solchen Beschluss über eine Neuerteilung mit denen eines Beschlusses über die 
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital unter erleichtertem 
Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Neuerteilung einer zuvor ausgenutzten 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch 
eine Bestätigung hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses gemäß Tagesordnungspunkt 6 
b) zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zu sehen.

Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. Im Ergebnis führt 
diese Regelung im Zusammenspiel mit den gleichlautenden Anrechnungsbestimmungen im 
Rahmen der anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Begebung von Schuldverschreibungen (Tagesordnungs-
punkt 7) und der anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Veräußerung eigener Aktien (Tagesordnungspunkt 8) 
sowie einer anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Ausgabe neuer Aktien aus einem etwaigen künftigen wei-
teren genehmigten Kapital dazu, dass (i) der Vorstand ohne erneute Beschlussfassung der 
Hauptversammlung während der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungs-
punkt 6 b) die 10 %-Grenze für einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt nur einmal ausschöpfen kann und (ii) im Falle einer erneuten 
Beschlussfassung der Hauptversammlung der Vorstand während der (Rest-)Laufzeit der 
Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 6 b) wieder frei in der Wahl ist, ob er von den 
Erleichterungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen Grenzen im Zu-
sammenhang mit der Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage, 
der Begebung von Schuldverschreibungen gegen Barleistung oder der Veräußerung eigener 
Aktien gegen Barzahlung Gebrauch macht.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 6 b) (4) erlaubt 
einen Bezugsrechtsausschluss, wenn die Aktien ausgegeben werden zur Bedienung von 
Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungs-
rechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten auf Aktien 
der Gesellschaft. Der Gesellschaft soll damit die Möglichkeit eröffnet werden, Aktien die zur 
Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. 
Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen benötigt werden, wahlweise 
auch aus genehmigtem Kapital auszugeben. Sofern und soweit die Gesellschaft von dieser 
Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt werden. 
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Die Interessen der Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. 
Die Nutzung neuer Aktien aus genehmigtem Kapital statt einer Ausgabe von Aktien aus be-
dingtem Kapital oder einer sonst erforderlichen Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll 
sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität der Gesellschaft erhöhen. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Ta ges ordnungspunkt 6 b) (5) erlaubt 
einen Bezugsrechtsausschluss, um den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- und / oder 
Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs- bzw. Optionspflichten oder einem Andie-
nungsrecht der Gesellschaft auf Lieferung von Aktien ausgestatteten Schuldverschreibungen 
zum Ausgleich von Verwässerungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es 
ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wand-
lungspflichten bzw. Andienung von Aktien als Aktionär zustehen würde. Die Anleihebedin-
gungen enthalten in der Regel Klauseln die dem Schutz der Inhaber bzw. Gläubiger von 
Options- oder Wandlungsrechten vor Verwässerung dienen. So lassen sich diese Finan-
zierungsinstrumente am Markt besser platzieren. Ein Bezugsrecht von Inhabern bereits 
bestehender Options- oder Wandlungsrechte bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass 
im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die In-
haber bereits bestehender Options- oder Wandlungsrechte ermäßigt werden muss. Dies 
gewährleistet einen höheren Ausgabekurs der bei Ausübung der Option oder Wandlung 
auszugebenden auf den Namen lautenden Stückaktien. Da die Platzierung der Emission von 
Schuldverschreibungen dadurch erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss dem 
Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 6 b) (6) erlaubt 
einen Bezugsrechtsausschluss, wenn diese Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft oder 
Arbeitnehmern und / oder Mitgliedern der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmens zum Erwerb angeboten oder übertragen werden sollen. Hierdurch 
können Aktien als Vergütungsbestandteil für Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeit-
nehmer und / oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens eingesetzt werden. Der vorgeschlagene Umfang des genehmigten Kapitals 
zur Ausgabe von Belegschaftsaktien von maximal 2 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens und im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung steht nach Auffassung 
des Vorstands in einem angemessenen Verhältnis zu der Anzahl der Mitarbeiter und der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens und rechtfertigt sich durch die Vorteile einer noch 
engeren Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Die Gesellschaft hat bereits seit dem 
Börsengang ihre Mitarbeiter über verschiedene Aktienoptionsprogramme an der Entwicklung 
des Unternehmens beteiligt. Ziel ist es, die Identifikation der Mitarbeiter mit der Gesell-
schaft nachhaltig zu stärken und ihre Motivation zu fördern, indem sie auch als Aktionäre 
am langfristigen Unternehmenserfolg beteiligt werden. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien 
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ist hierzu ein geeignetes und vom Gesetz an verschiedener Stelle gefördertes Mittel. Das 
genehmigte Kapital ermöglicht es der Gesellschaft, Belegschaftsaktien unabhängig von 
einem vorherigen Rückerwerb eigener Aktien und damit liquiditätsschonend auszugeben. 
Hierzu ist es erforderlich, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Vor Ausnutzung 
der Ermächtigung wird der Vorstand jeweils sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung im kon-
kreten Einzelfall im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. 
Zur Vereinfachung des Ausgabeverfahrens soll es neben einer unmittelbaren Ausgabe der 
jungen Aktien an die berechtigten Mitarbeiter auch möglich sein, dass die jungen Aktien von 
einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unternehmen 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie ausschließlich zur Gewährung von Aktien 
an den genannten Personenkreis zu verwenden.

Durch die zusätzliche Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Kapitalerhö-
hungen auf insgesamt 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar sowohl im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens als auch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung unter gleichzeitiger Anrechnung anderweitiger 
bezugsrechtsfreier Kapitalmaßnahmen, die über die gesetzlichen Einschränkungen hinaus-
geht, wird eine etwaige Beeinträchtigung der Aktionärsinteressen in engen Grenzen gehalten. 
Allerdings soll eine erfolgte Anrechnung wieder entfallen, wenn die Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung auf die vorgenannte 20 %-Grenze geführt 
hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt wird.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
in allen vorgenannten Fällen in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse 
der Gesellschaft geboten.

Im Fall der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 
Hauptversammlung darüber berichten.
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7.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zur Aus-
gabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung 
einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechte und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsaus-
schlusses sowie Aufhebung des  Bedingten Kapitals 2014 und Schaffung eines 
neuen Bedingten Kapitals 2018 nebst Änderung der Satzung

  Der Vorstand wurde von der Hauptversammlung am 23. Mai 2014 unter Tagesord-
nungspunkt 8 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Mai 2019 
Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 
1.000.000.000,00 € zu begeben. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand keinen Ge-
brauch gemacht. Um den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft zu erwei-
tern und ihr auch zukünftig die Flexibilität zur Nutzung dieses  Finanzierungsinstruments 
zu erhalten, soll die von der Hauptversammlung am 23. Mai 2014 erteilte Ermächti-
gung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen aufgehoben 
und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
erteilt werden. Zugleich soll das ebenfalls von der Hauptversammlung am 23. Mai 2014 
beschlossene und in Ziffer 5.4 geregelte Bedingte Kapital 2014 durch ein neues be-
dingtes Kapital ersetzt.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu be schließen:

 a)  Aufhebung der bisherigen Ermächtigung

   Die von der Hauptversammlung am 23. Mai 2014 beschlossene Ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Mai 2019 einmalig oder 
mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und / oder Op-
tionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.000.000.000 € zu 
 begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Options-
rechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
bis zu 1.118.427 € nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Wandel- und / oder 
Optionsschuldverschreibungen zu gewähren, wird aufschiebend bedingt auf den 
Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend unter lit. d) und e) zu beschließenden 
Bedingten Kapitals 2018 in das Handelsregister aufgehoben.
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 b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts

  (1)  Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl, Laufzeit, Währung, Ausgabe 
durch von der Gesellschaft abhängige oder in Mehrheitsbesetz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen

    Aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend unter 
lit. d) und e) zu beschließenden Bedingten Kapitals 2018 in das Handelsregis-
ter wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
15. Mai 2023 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder 
auf den Namen lautende Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechte und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (zusammen im Folgenden „Schuldverschreibungen“) mit 
oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.000.000.000 € 
zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf den Namen lautende Stückaktien der Gesell-
schaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 1.124.087 € nach 
näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen (im Folgenden 
auch „Anleihebedingungen“) zu gewähren.

    Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann gegen Bar- oder Sachleistung 
erfolgen. Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Be-
grenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Wäh-
rung eines OECD-Landes begeben werden. Für die Gesamtnennbetragsgrenze 
dieser Ermächtigung ist bei Begebung in Fremdwährung jeweils der Nennbetrag 
der Schuldverschreibung am Tag der Entscheidung über ihre Begebung in Euro 
umzurechnen.

    Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teil-
schuldverschreibungen eingeteilt werden. Die jeweiligen Anleihebedingungen 
können auch eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht von Inhabern bzw. Gläubigern 
sowie ein Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien der Gesell-
schaft vorsehen (in beliebiger Kombination), und zwar zu beliebigen Zeitpunkten, 
insbesondere auch zum Ende der Laufzeit.
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    Eine Emission von Schuldverschreibungen darf auch durch von der Gesellschaft 
abhängige oder in Mehrheitsbesetz der Gesellschaft stehende Unternehmen 
erfolgen; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats (i) für die emittierende Gesellschaft die Garantie für die Rückzahlung 
der Schuldverschreibungen zu übernehmen, (ii) den Inhabern bzw. Gläubigern 
solcher Schuldverschreibungen zur Erfüllung der in diesen Schuldverschrei-
bungen bestimmten Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten bzw. Andienungsrechte des Emittenten Aktien der Gesell-
schaft zu gewähren sowie (iii) alle weiteren für die erfolgreiche Begebung der 
Schuldverschreibungen erforderlichen Erklärungen abzugeben oder Handlungen 
vorzunehmen.

  (2)  Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss

    Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibun-
gen zu. Das Bezugsrecht kann auch mittelbar gewährt werden, indem die Schuld-
verschreibungen von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. diesen nach 
§ 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht).

    Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen auszuschließen:

   (a)  soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugs-
recht auszunehmen;

   (b)  sofern die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung, insbesondere zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unterneh-
mensbeteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs 
von Forderungen, Rechten oder gewerblichen Schutzrechten einschließ-
lich Urheberrechten und Know-how, ausgegeben werden und der Wert der 
Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldver-
schreibung steht, wobei der nach anerkannten Methoden ermittelte theo-
retische Marktwert der Schuldverschreibung maßgeblich ist;

   (c)  sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden 
und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Metho-
den ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zur Ausgabe von Schuld-
verschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 221 Abs. 4 
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Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschränkt sich auf Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflich-
ten bzw. Andienungsrechten des Emittenten auf Aktien, deren anteiliger 
Betrag am Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-
tet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung 
noch – falls dieser Wert geringer ist – ihrer Ausnutzung. Auf die vorgenannte 
10 %-Grenze sind anzurechnen (i) neue Aktien, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung aus genehmigtem Kapital 
gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, (ii) diejenigen Aktien, 
die zur Bedienung von Options- und / oder Wandlungsrechten bzw. Wand-
lungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus 
Schuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern 
die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zu ihrer Ausnutzung auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung gemäß 
§§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Hs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts veräußert werden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit 
Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital, zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen oder zur Veräußerung eigener Aktien 
in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer Aus-
übung solcher Ermächtigungen, die zu einer Anrechnung geführt haben, von 
der Hauptversammlung erneut erteilt werden;

   (d)  soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuld-
verschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflicht bzw. Andienungsrecht des Emittenten auf Aktien der Gesell-
schaft ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
der Ausübung dieser Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 
der Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. der Andienung von Aktien als 
Aktionär zustünde.

    Die vorstehenden Ermächtigungen zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts beschränken sich auf Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
bzw. Andienungsrechten des Emittenten auf Aktien, deren anteiliger Betrag 
am Grundkapital insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und 
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zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch – falls 
dieser Wert geringer ist – ihrer Ausnutzung. Auf die vorgenannte 20 %-Grenze 
sind anzurechnen (i) neue Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zu ihrer Ausnutzung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben wurden, (ii) diejenigen Aktien, die zur Bedienung von 
Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. 
Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen ausgegeben 
werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf der Grundlage einer 
anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus-
gegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts ver-
äußert wurden. Sofern und soweit die Hauptversammlung nach Ausübung einer 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung auf die 
vorgenannte 20 %-Grenze geführt hat, diese Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss neu erteilt, entfällt die erfolgte Anrechnung.

  (3) Wandlungsrecht
    Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die jewei-

ligen Inhaber bzw. Gläubiger der Teilschuldverschreibungen das Recht bzw. 
haben diese die Pflicht, die Schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 
vom Vorstand festzulegenden Anleihebedingungen in auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich 
aus der Division des Nennbetrags bzw. eines unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft. Der 
anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden auf den 
Namen lautenden Stückaktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung 
bzw. einen unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag nicht übersteigen.

    Das Umtauschverhältnis kann auf ein Verhältnis mit voller Zahl gerundet wer-
den; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt 
und / oder in Geld ausgeglichen werden. 

    Die Gesellschaft kann in den jeweiligen Anleihebedingungen berechtigt wer-
den, eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag bzw. einem unter dem 
Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Wandelschuldverschreibung und 
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dem Produkt aus einem in den jeweiligen Anleihebedingungen näher zu be-
stimmenden Börsenpreis der Aktie zum Zeitpunkt der Wandlung (mindestens 
jedoch dem Mindestpreis gemäß lit. b) (6) dieser Ermächtigung) und dem Um-
tauschverhältnis ganz oder teilweise in bar auszugleichen.

    Der Wandlungspreis (vorbehaltlich der Bestimmungen zum Mindestpreis gemäß 
lit. b) (6)) und das Umtauschverhältnis können in den jeweiligen Bedingungen 
auch variabel, insbesondere in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktien-
kurses oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen (unten lit. b) (7)) 
während der Laufzeit festgesetzt werden. 

    Entsprechendes gilt, wenn das Wandlungsrecht bzw. die Wandlungspflicht sich 
auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung beziehen.

  (4) Optionsrecht
    Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teil-

schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den In-
haber beziehungsweise Gläubiger berechtigen oder verpflichten, nach Maßgabe 
der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen oder die ein Andienungsrecht des 
Emittenten beinhalten. Die Optionsscheine können von den jeweiligen Teil-
schuldverschreibungen abtrennbar sein.

    Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Zahlung des Optionspreises 
ganz oder teilweise auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen 
erfüllt werden kann (Inzahlungnahme). Das Bezugsverhältnis ergibt sich im Fall 
der Inzahlungnahme aus der Division des Nennbetrages einer Teilschuldver-
schreibung oder eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für eine auf den 
Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft. Der anteilige Betrag am Grundkapi-
tal der bei Inzahlungnahme einer Optionsschuldverschreibung zu beziehenden 
auf den Namen lautenden Stückaktien darf den Nennbetrag bzw. einen unter 
dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung nicht 
übersteigen.

    Das Bezugsverhältnis kann auf ein Verhältnis mit voller Zahl gerundet werden; 
ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt 
und / oder in Geld ausgeglichen werden. 
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    Der Optionspreis (vorbehaltlich der Bestimmungen zum Mindestpreis gemäß 
lit. b) (6)) und das Bezugsverhältnis können in den jeweiligen Bedingungen auch 
variabel, insbesondere in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses 
oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen (unten lit. b) (7)) wäh-
rend der Laufzeit festgesetzt werden. 

    Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer Ge-
winnschuldverschreibung beigefügt werden.

  (5) Ersetzungsbefugnis
    Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, den In-

habern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise an Stelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

    Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder 
Wandlungsrecht gewähren bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht bestimmen, 
können jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung 
Aktien der Gesellschaft aus dem im Zusammenhang mit dieser Ermächtigung 
zu schaffenden bedingten Kapital oder auch ausschließlich oder nach Wahl 
der Gesellschaft alternativ Aktien der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital 
oder einem vorhandenen oder zu erwerbenden Bestand an eigenen Aktien der 
Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängigen oder in Mehrheitsbesetz 
der Gesellschaft stehenden Unternehmen gewährt werden  können.

    Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. 
Optionsberechtigten bzw. den entsprechend Verpflichteten nicht auf den Namen 
lautende Stückaktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert der 
andernfalls zu liefernden Aktien in Geld zahlt oder eine Kombination der Er-
füllung in Aktien und einer Barzahlung erfolgt.

  (6) Wandlungs- bzw. Optionspreis
    Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wand-

lungsrecht gewähren, eine Wandlungs- oder Optionspflicht oder ein Andienungs-
recht des Emittenten zur Lieferung von Aktien bestimmen, muss der jeweils 
festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis – auch bei einem variablen Um-
tausch- bzw. Bezugsverhältnis oder Wandlungs- bzw. Optionspreis – entweder: 
(i) mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft an zehn 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Begebung der Schuldverschreibungen betragen oder (ii) mindestens 
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80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der Tage, an 
denen Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an der Börse gehandelt 
werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechts-
handels, entsprechen. „Durchschnittskurs“ ist dabei jeweils der arithmetische 
Mittelwert der Kurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wert-
papierbörse. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

    Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- / Op-
tionspflicht oder ein Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien 
bestimmen, kann der Wandlungs- oder Optionspreis nach näherer Maßgabe 
der Wandelanleihebedingungen entweder den oben genannten Mindestpreis 
betragen oder dem durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der Aktie der 
Gesellschaft an mindestens drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) unmittelbar vor der Ermittlung des 
Wandlungs- / Optionspreises gemäß den jeweiligen Anleihebedingungen ent-
sprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genann-
ten Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben 
 unberührt.

  (7) Verwässerungsschutz
    Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer Maßgabe der 

jeweiligen Anleihebedingungen in bestimmten Fällen Verwässerungsschutz zu 
gewähren beziehungsweise Anpassungen vorzunehmen. Verwässerungsschutz 
beziehungsweise Anpassungen können insbesondere vorgesehen werden, wenn 
es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen 
bei der Gesellschaft kommt (etwa einer Kapitalerhöhung beziehungsweise Ka-
pitalherabsetzung oder einem Aktiensplit), aber auch in Zusammenhang mit 
Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer Wandel- / Optionsschuldver-
schreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer Ereignisse mit 
Auswirkungen auf den Wert der Options- beziehungsweise Wandlungsrechte, 
die während der Laufzeit der Schuldverschreibungen eintreten (wie zum Beispiel 
einer Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz beziehungs-
weise Anpassungen können insbesondere durch Einräumung von Bezugsrechten, 
durch Veränderung des Wandlungs- / Optionspreises sowie durch die Verände-
rung oder Einräumung von Barkomponenten vorgesehen werden.

22XING SE
Hauptversammlung 2018



  (8)  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten
    Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beach-

tung der in dieser Ermächtigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzel-
heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen und deren 
Bedingungen festzusetzen bzw. diese im Einvernehmen mit den Organen des 
von der Gesellschaft abhängigen oder in Mehrheitsbesetz der Gesellschaft ste-
henden Unternehmen der Gesellschaft, das die Schuldverschreibungen begibt, 
festzulegen. Dies betrifft insbesondere den Zinssatz, die Art der Verzinsung, den 
Wandlungs- oder Optionspreis, die Laufzeit und die Stückelung, den Wandlungs- 
bzw. Optionszeitraum, die Festlegung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich oder 
die Zusammenlegung von Spitzen, die Barzahlung statt Lieferung von auf den 
Namen lautenden Stückaktien und die Lieferung existierender statt Ausgabe 
neuer auf den Namen lautender Stückaktien.

 c)  Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014

   Das von der Hauptversammlung am 23. Mai 2014 zu Punkt 8 der damaligen Tages-
ordnung beschlossene und in Ziffer 5.4 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2014 
wird aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend unter 
lit. d) und e) zu beschließenden Bedingten Kapitals 2018 in das Handelsregister 
aufgehoben.

 d) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018

   Das Grundkapital wird um bis zu 1.124.087 € durch Ausgabe von bis zu Stück 1.124.087 
auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. 
Gläubiger von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrech-
ten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instru-
mente) (zusammen im Folgenden „Schuldverschreibungen“), die gemäß der von 
der Hauptversammlung vom 16. Mai 2018 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlos-
senen Ermächtigung bis zum 15. Mai 2023 begeben werden. Die bedingte Kapital-
erhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten 
aus solchen Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten bzw. das Andienungsrecht des Emittenten aus solchen Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus 
einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden.
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   Die Ausgabe der neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem bedingten 
Kapital darf nur zu einem Wandlungs- bzw. Optionspreis erfolgen, welcher den 
Vorgaben der von der Hauptversammlung vom 16. Mai 2018 unter Tagesordnungs-
punkt 7 beschlossenen Ermächtigung entspricht. Die neuen, auf den Namen lau-
tenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wand-
lungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten entstehen, 
am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, 
auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.

   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu setzen.

 e) Satzungsänderung
   Ziffer 5.4 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

   „5.4 Das Grundkapital ist um bis zu 1.124.087 € durch Ausgabe von bis zu Stück 
1.124.087 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
bzw. Gläubiger von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, Genuss-
rechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente) (zusammen im Folgenden „Schuldverschreibungen“), die gemäß der von 
der Hauptversammlung vom 16. Mai 2018 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlos-
senen Ermächtigung bis zum 15. Mai 2023 begeben werden. Die bedingte Kapital-
erhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten 
aus solchen Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten bzw. das Andienungsrecht des Emittenten aus solchen Schuldver-
schreibungen erfüllt werden und soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus 
einer Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden.
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   Die Ausgabe der neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem bedingten 
Kapital darf nur zu einem Wandlungs- bzw. Optionspreis erfolgen, welcher den 
Vorgaben der von der Hauptversammlung vom 16. Mai 2018 unter Tagesordnungs-
punkt 7 beschlossenen Ermächtigung entspricht. Die neuen, auf den Namen lau-
tenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 
Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von Wand-
lungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten entstehen, 
am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, 
auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.

   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu setzen.“

 f) Anpassung der Satzungsfassung

   Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von Ziffer 5.4 der Satzung entspre-
chend der jeweiligen Ausgabe der neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 
anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen 
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im 
Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung 
des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten 
bzw. die Andienung von Aktien.

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen auszuschließen, ist im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt 
abgedruckt. Der Bericht wird von der Einberufung an im Internet unter http://corporate.
xing.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/hv-2018 veröffentlicht und in der 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zugänglich gemacht.
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Absatz 4 Satz 2 
AktG zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, 
das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen auszuschließen
Zu Punkt 7 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 vorgeschlagen, 
die bestehende Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und / oder Optionsschuldver-
schreibungen, die bis zum 22. Mai 2019 erteilt worden ist, sowie das Bedingte Kapital 2014 
aufzuheben und den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
15. Mai 2023 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wan-
del- und / oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und / oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen nachfolgend auch 
„Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis 
zu 1.000.000.000 € zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von solchen Schuldver-
schreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 1.124.087 € 
nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen (im Folgenden auch 
„Anleihebedingungen“) zu gewähren.

Die Begebung von Schuldverschreibungen im vorbezeichneten Sinne bietet für die Gesell-
schaft zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme 
die Möglichkeit, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt 
zu nutzen. Insbesondere die Ermächtigung zur Ausgabe gewinnabhängiger bzw. gewinn-
orientierter Instrumente wie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen bietet 
die Möglichkeit, die Finanzausstattung der Gesellschaft durch Ausgabe sog. hybrider 
 Finanzierungsinstrumente zu stärken und hierdurch die Voraussetzungen für die künftige 
geschäftliche Entwicklung sicherzustellen. Aus den vorgenannten Gründen wird der Haupt-
versammlung die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 
vorgeschlagen. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung soll sowohl eine Anpassung an die 
aktuelle Marktpraxis als auch eine weitere Flexibilisierung erreicht werden.

Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital, 
das je nach Ausgestaltung der Anleihebedingungen sowohl für Ratingzwecke als auch für 
 bilanzielle Zwecke als Eigenkapital oder eigenkapitalähnlich eingestuft werden kann. Die 
erzielten Wandel- bzw. Optionsprämien sowie die Eigenkapitalanrechnung kommen der 
Kapitalbasis der Gesellschaft zugute. Die ferner vorgesehenen Möglichkeiten, neben der 
Einräumung von Wandel- und / oder Optionsrechten auch Wandlungspflichten und Andie-
nungsrechte der Gesellschaft auf Lieferung von Aktien zu begründen bzw. der Kombina-
tion von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 
und / oder Gewinnschuldverschreibungen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung 
dieser  Finanzierungsinstrumente. 
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Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Um die Abwicklung zu er-
leichtern, soll auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldver-
schreibungen an Kreditinstitute oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
mit der Verpflichtung auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht zum 
Bezug anzubieten. Unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen soll jedoch ein Aus-
schluss des Bezugsrechts auf Schuldverschreibungen (mit Options- oder Wandlungsrecht, 
Options- / Wandlungspflicht oder Andienungsrecht des Emittenten) möglich sein:

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7 b) (2) (a) erlaubt 
einen Ausschluss des Bezugsrechts auf Schuldverschreibungen zum Ausgleich von Spitzen-
beträgen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweiligen Emissions-
volumens und der Notwendigkeit zur Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der 
Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Ge-
sellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge gering. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist daher er-
forderlich und angemessen.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7 b) (2) (b) er-
laubt einen Ausschluss des  Bezugsrechts auf Schuldverschreibungen, sofern und soweit die 
Begebung von Schuldverschreibungen gegen Sach leistung, insbesondere zum Zwecke des 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen, sonstigen 
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen, Rechten oder gewerblichen Schutzrechten ein-
schließlich Urheberrechten und Know-how, erfolgt. Voraussetzung ist, dass der Wert der 
Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibung steht, 
wobei der nach anerkannten Methoden ermittelte theoretische Marktwert der Schuldver-
schreibung maßgeblich ist. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung 
eröffnet die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen in geeigne ten Einzelfällen als Akquisi-
tionswährung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen einsetzen zu können. Hiermit wird als Ergänzung zum 
genehmigten Kapital der Spielraum geschaffen, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen liquiditäts-
schonend nutzen können. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungs-
struktur kann sich ein solches Vorgehen nach den Umständen des Einzelfalles anbieten. 
Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung Schuldverschreibungen unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

27XING SE
Hauptversammlung 2018



Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7 b) (2) (c) erlaubt 
einen Ausschluss des Bezugsrechts auf Schuldverschreibungen, sofern Schuldverschreibun-
gen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. -pflicht gegen Barleistung ausgegeben werden 
und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 
theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hier-
bei handelt es sich um eine Ermächtigung, einen sog. erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
nach §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorzunehmen. Durch die Möglichkeit eines 
erleichterten Bezugsrechtsausschusses erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige 
Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und die Gesellschaft wird in die Lage 
versetzt, ein niedriges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und kurz-
fristig für eine Emission zu nutzen. Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emis-
sion von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der 
Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den 
Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden und der Emissionserlös im Interesse aller Aktionäre 
maximiert werden kann. Zudem ergeben sich durch Wegfall der mit dem Bezugsrecht ver-
bundenen Vorlaufzeit sowohl im Hinblick auf die Kosten der Mittelaufnahme als auch im 
Hinblick auf das Platzierungsrisiko weitere Vorteile. Mit einer bezugsrechtlosen Platzierung 
kann die ansonsten erforderliche Sicherheitsmarge ebenso wie das Platzierungsrisiko re-
duziert und die Mittelaufnahme zugunsten der Gesellschaft und ihrer Aktionäre in ent-
sprechender Höhe verbilligt werden.

Für den Fall eines erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ergibt sich aus der sinngemäßen 
Geltung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG das Erfordernis einer Festlegung des Ausgabepreises 
der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert. Damit wird dem Schutz-
bedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes Rechnung 
getragen. Aufgrund der in der Ermächtigung vorgesehenen Festlegung des Ausgabepreises 
der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem rechnerischen Marktwert, würde der 
Wert eines Bezugsrechts praktisch auf Null sinken. Um diese Anforderung für die Begebung 
von Schuldverschreibungen sicherzustellen, darf der Ausgabepreis den nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreiten. Dann nämlich ist der Schutz der Aktionäre 
vor einer Verwässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den Aktionären entsteht 
kein wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren 
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten oder Schuldverschreibungen 
entsprechend ihrer Beteiligungsquote erwerben möchten, können dies durch einen Zukauf 
über den Markt erreichen.
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Zum Schutz der Aktionäre vor Einflussverlust und Wertverwässerung ist die Ermächtigung 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) (2) (c) auf ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals begrenzt, wobei das Grundkapital im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung maßgeblich ist. Dabei ist zum weiteren Schutz der Aktionäre vorgesehen, dass 
andere Kapitalmaßnahmen, die auf der Grundlage einer anderweitigen Ermächtigung unter 
erleichtertem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgen, auf die 
10 %-Grenze angerechnet werden. Anzurechnen sind daher (i) neue Aktien, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) bis zu ihrer Ausnutzung 
aus genehmigtem Kapital unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wur-
den, (ii) diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldver-
schreibungen ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) bis zu ihrer Aus-
nutzung auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung unter erleichtertem Bezugsrechts-
ausschluss ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der Laufzeit der 
Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) bis zu ihrer Ausnutzung unter erleichtertem 
Bezugsrechtsausschluss veräußert wurden. Diese weitergehende Beschränkung liegt im 
Interesse der Aktionäre, die bei Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst auf-
rechterhalten wollen.

Eine erfolgte Anrechnung ist jedoch nicht mehr gerechtfertigt und soll daher wieder ent-
fallen, soweit eine solche anderweitige Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach ihrer Ausübung, die zu einer Anrechnung 
geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt wird. Denn in diesen Fällen hat die 
Hauptversammlung erneut über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugsrechts-
ausschluss entschieden, so dass der Grund der Anrechnung auf die 10 %-Grenze wieder 
entfallen ist. Soweit erneut neue Aktien aus einem genehmigtem Kapital oder auf Grundlage 
einer anderen Ermächtigung Schuldverschreibungen unter erleichtertem Bezugsrechts-
ausschluss ausgegeben oder eigene Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss 
veräußert werden können, soll die Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
für die (Rest-) Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) mit anderen 
Worten auch wieder für die Begebung von Schuldverschreibungen unter dieser Ermächtigung 
bestehen. Mit Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss entfällt nämlich die durch die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldverschreibungen 
bzw. die Veräußerung eigener Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ent-
standene Sperre hinsichtlich der Begebung von Schuldverschreibungen gemäß der unter 
Tagesordnungspunkt 7 b) zu beschließenden Ermächtigung. Da die Mehrheitsanforderungen 
an einen solchen Beschluss über eine Neuerteilung mit denen eines Beschlusses über die 
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Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen unter erleichtertem Bezugsrechts-
ausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung über die Neuerteilung einer zuvor ausgenutzten Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch eine Bestätigung 
hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) zur Begebung 
von Schuldverschreibungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen.

Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. Im Ergebnis führt 
diese Regelung im Zusammenspiel mit den gleichlautenden Anrechnungsbestimmungen 
im Rahmen der anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital 
(Tagesordnungspunkt 6) und der anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugs-
rechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Veräußerung eigener Aktien (Tages-
ordnungspunkt 8) sowie einer etwaigen künftigen anderweitigen Ermächtigung zur Begebung 
von Schuldverschreibungen unter erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG dazu, dass (i) der Vorstand ohne erneute Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung während der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) die 
10 %-Grenze für einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG insgesamt nur einmal ausschöpfen kann und (ii) im Falle einer erneuten Beschluss-
fassung der Hauptversammlung der Vorstand während der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung 
gemäß Tagesordnungspunkt 7 b) wieder frei in der Wahl ist, ob er von den Erleichterungen 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen Grenzen im Zusammenhang mit 
der Begebung von Schuldverschreibungen gegen Barleistung, der Ausgabe neuer Aktien 
aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage oder der Veräußerung eigener Aktien gegen 
Barzahlung Gebrauch macht.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Tagesordnungspunkt 7 b) (2) (d) er-
laubt einen Ausschluss des Bezugsrechts auf Schuldverschreibungen, um den Inhabern oder 
Gläubigern von Wandlungs- und / oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft auf Lieferung von Aktien 
ausgestatteten Schuldverschreibungen zum Ausgleich von Verwässerungen ein Bezugsrecht 
in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Options-
rechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten bzw. Andienung von Aktien als Aktionär 
zustehen würde. Die Anleihebedingungen enthalten in der Regel Klauseln die dem Schutz der 
Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten vor Verwässerung dienen. So 
lassen sich diese Finanzierungsinstrumente am Markt besser platzieren. Ein Bezugsrecht von 
Inhabern bereits bestehender Options- oder Wandlungsrechte bietet die Möglichkeit zu ver-
hindern, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis 
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für die Inhaber bereits bestehender Options- oder Wandlungsrechte ermäßigt werden muss. 
Dies gewährleistet einen höheren Ausgabekurs der bei Ausübung der Option oder Wandlung 
auszugebenden auf den Namen lautenden Stückaktien. Da die Platzierung der Emission da-
durch erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss dem Interesse der Aktionäre an 
einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft.

Durch die zusätzliche Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Emissionen 
von Schuldverschreibungen (mit Options- oder Wandlungsrecht, Options- / Wandlungs-
pflicht oder Andienungsrecht des Emittenten) auf insgesamt 20 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch – falls dieser Wert 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung unter gleichzeitiger 
Anrechnung anderweitiger bezugsrechtsfreier Kapitalmaßnahmen, die über die gesetzlichen 
Einschränkungen hinausgeht, wird eine etwaige Beeinträchtigung der Aktionärsinteressen 
in engen Grenzen gehalten. Allerdings soll eine erfolgte Anrechnung wieder entfallen, wenn 
die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung auf die vorgenannte 
20 %-Grenze geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt wird.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
in allen vorgenannten Fällen in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse 
der Gesellschaft geboten.

Im Fall der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 
Hauptversammlung darüber berichten.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer 
neuen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungsrechts 
beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung

  Die Gesellschaft ist durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 
23. Mai 2014 ermächtigt, bis zum 22. Mai 2019 eigene Aktien bis zu einem Anteil am 
Grundkapital, der 10 % nicht übersteigen darf, zu erwerben. Von dieser Ermächtigung 
hat der Vorstand keinen Gebrauch gemacht. Um auch in Zukunft Aktien zurückkaufen zu 
können und über einen längeren Handlungsspielraum zu verfügen, soll die bestehende 
Ermächtigung aufgehoben und durch eine neue, auf fünf Jahre befristete Ermächtigung 
ersetzt werden.
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  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

 a)  Aufhebung der bisherigen Ermächtigung

   Die von der Hauptversammlung vom 23. Mai 2014 erteilte Ermächtigung, bis zum 
22. Mai 2019 eigene Aktien bis zu einem Anteil am Grundkapital, der 10 % nicht 
übersteigen darf, zu erwerben, wird aufgehoben.

 b)  Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

  (1)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 
15. Mai 2023 (einschließlich) eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 
10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert nied-
riger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die 
Gesellschaft erworben hat und noch besitzt oder ihr zuzurechnen sind, dürfen 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu keinem Zeit-
punkt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert 
niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Erwerb zum Zweck des Handels 
mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen.

  (2)  Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstandes (i) über die Börse oder (ii) mittels 
eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Ab-
gabe eines Verkaufsangebotes erfolgen:

   (a)  Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der gezahlte Gegenwert je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter 
Wertpapierbörse vor dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb um nicht 
mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % unterschreiten.

   (b)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe eines Verkaufsangebots dürfen der gebotene Kaufpreis oder 
die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Aus-
stattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem 
Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung 
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zur Abgabe eines Verkaufsangebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. um 
nicht mehr als 20 % unterschreiten. Ergeben sich nach Veröffentlichung 
eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Verkaufsangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so 
kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs-
angebots angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche 
Kurs nach dem Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am letzten 
Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Veröffentlichung der 
Anpassung; die 10-%-Grenze für das Über- bzw. die 20 %-Grenze für das 
Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. Das Volumen des Kauf-
angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann 
begrenzt werden. Sofern die gesamte Annahme des Kaufangebots bzw. die 
bei einer Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten abgegebenen 
Angebote der Aktionäre dieses Volumen überschreitet bzw. überschreiten, 
muss der Erwerb bzw. die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen 
Aktien erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte An-
nahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener 
Aktien der Gesellschaft je Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien können vorgesehen 
werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen 
Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen.

  (3)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die aufgrund 
dieser oder einer früheren Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen 
gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwe-
cken, zu verwenden:

   (a)  Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer Weise als über 
die Börse oder mittels eines Angebots an sämtliche Aktionäre veräußert 
werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert wer-
den, der den Börsenkurs von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maß-
geblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der Mittel-
wert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 
fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Eingehung der 
Verpflichtung zur Veräußerung der Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre 
ist ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt nur mit der Maßgabe, dass 
die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
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Hs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten eigenen Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermächtigung noch – falls dieser Wert geringer ist – 
im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind an-
zurechnen (i) neue Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zu ihrer Ausnutzung aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben wurden und (ii) diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. 
Andienungsrechten des Emittenten aus Wandel- und / oder Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) („Schuldverschreibungen“) aus-
gegeben werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung gemäß 
§§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf 
der Grundlage einer anderen Ermächtigung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
Hs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert 
werden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit Ermächtigungen zur 
Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital, zur Ausgabe von Schuld-
verschreibungen oder zur Veräußerung eigener Aktien in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer Ausübung solcher  
Ermächtigungen, die zu einer Anrechnung geführt haben, von der Haupt-
versammlung erneut erteilt werden.

   (b)  Die eigenen Aktien können veräußert werden gegen Sachleistung, ins-
besondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Unternehmensbeteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen 
oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke 
des Erwerbs von Forderungen, Rechten oder gewerblichen Schutzrechten 
einschließlich Urheberrechten und Know-how.

   (c)  Die eigenen Aktien können verwendet werden zur Bedienung von Bezugs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft, die Mitgliedern des Vorstands der Ge-
sellschaft, ausgewählten Führungskräften, sonstigen Leistungsträgern und 
Mitarbeitern der Gesellschaft sowie Geschäftsführungsmitgliedern, aus-
gewählten Führungskräften, sonstigen Leistungsträgern und Mitarbeitern 
mit ihr verbundener Unternehmen im Sinne des § 15 AktG im Rahmen des 
aktienkursbasierten Shadow Share Programms der XING SE vom 29. Novem-
ber 2012 und des Long-Term Incentive Programms für Vorstandsmitglieder 
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der XING SE vom 27. Januar 2014, soweit die Gesellschaft den Bezugsberech-
tigten nach diesem Programm Shadow Shares durch Aktien zuteilen will, zu-
geteilt beziehungsweise eingeräumt wurden oder werden. Soweit hiernach 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft begünstigt sind, entscheidet 
der Aufsichtsrat über die Verwendung eigener Aktien zur Bedienung von 
Bezugsrechten.

   (d)  Die eigenen Aktien können verwendet werden zur Bedienung von aus 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
bzw. Andienungsrechten des Emittenten auf Aktien der Gesellschaft. So-
weit  eigene Aktien Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft übertragen 
werden sollen, gilt diese Ermächtigung für den Aufsichtsrat.

   (e)  Die eigenen Aktien können verwendet werden, um den Inhabern bzw. Gläu-
bigern von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. 
Wandlungs- oder Optionspflicht bzw. Andienungsrecht des Emittenten auf 
Aktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach der Ausübung dieser Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. 
nach Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. der Andienung 
von Aktien als Aktionär zustünde.

   (f)  Die eigenen Aktien können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zur 
Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von 
§ 15 AktG stehen zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. Sie 
können auch Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Mitgliedern 
der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen Unterneh-
mens im Sinne von § 15 AktG zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen 
werden. Soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft begünstigt sind, 
obliegt die Auswahl der Begünstigten und die Bestimmung des Umfangs 
der ihnen jeweils zu gewährenden Aktien dem Aufsichtsrat.

   (g)  Die eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabset-
zung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Erfolgt 
die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung 
der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

    Die Ermächtigungen unter dieser lit. b) (3) erfassen auch die Verwendung von 
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 
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  (4)  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird aus-
geschlossen, soweit diese Aktien gemäß den Ermächtigungen gemäß lit. b) (3) (a) 
bis (f) verwendet werden. Die insgesamt unter den Ermächtigungen gemäß lit. b) 
(3) (a) bis (f) unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten eigenen Aktien 
dürfen (unbeschadet der Begrenzung in lit. b) (1)) 20 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch-
tigung noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Auf 
die vorgenannte 20 %-Grenze sind anzurechnen (i) neue Aktien, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden und (ii) diejenigen Ak-
tien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen ausgegeben werden oder 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung auf der Grundlage einer 
anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. 
Sofern und soweit die Hauptversammlung nach Ausübung einer Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung auf die vorgenannte 
20 %-Grenze geführt hat, diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss neu 
erteilt, entfällt die erfolgte Anrechnung.

  (5)  Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können ganz oder in Teilbeträ-
gen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch 
die Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächtigungen – mit Ausnahme der 
Ermächtigung zur Einziehung der eigenen Aktien – können auch durch von der 
Gesellschaft abhängige oder in Mehrheitsbesetz der Gesellschaft stehende 
Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung von Dritten ausgeübt werden.

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Andienungsrecht der Aktionäre 
beim Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Verwendung eigener Aktien aus-
zuschließen, ist im  Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt abgedruckt. Der Bericht wird 
von der Einberufung an im Internet unter http://corporate.xing.com/deutsch/investor-
relations/hauptversammlung/hv-2018 veröffentlicht und in der ordentlichen Hauptver-
sammlung der Gesellschaft zugänglich gemacht.
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG zu Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, 
das Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre 
bei der Verwendung eigener Aktien auszuschließen
Zu Punkt 8 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 vorgeschlagen, 
die bestehende Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG, die bis zum 22. Mai 2019 erteilt worden ist, aufzuheben und den Vorstand 
zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. Mai 2023 eigene Aktien der 
Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls 
dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben.

E R W E R B U N T E R AU S S C H LU S S D E S A N D I E N U N G S R EC H T S

Der Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre ge-
richteten Kaufangebots oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs-
angebots erfolgen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gelegenheit, 
Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Verkaufsangebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien 
und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft an-
bieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer 
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots von mehreren gleichwertigen Angebo-
ten nicht sämtliche angenommen werden können, müssen der Erwerb bzw. die Annahme 
im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine 
 bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 
100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Aktienanzahl und kleine Restbestände zu vermeiden und 
damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte 
der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Mittelwert 
der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter 
Wertpapierbörse vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe eines Angebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 
20 % unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. einer 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots erhebliche Abweichungen des 
maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf den Schlusskurs für Aktien der Gesell-
schaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
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am letzten Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Veröffentlichung der et-
waigen Anpassung abgestellt werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 
eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen.

V E R W E N D U N G U N T E R AU S S C H LU S S D E S  B E Z U G S R EC H T S

Die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu 
den folgenden:

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen 
Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre wieder 
veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der 
Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.

Tagesordnungspunkt 8 (3) (a) sieht vor, dass eigene Aktien auch in anderer Weise als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden können, wenn die 
eigenen Aktien gegen Barleistung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung 
zur Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Hs. 2 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG zugelassenen Möglichkeit zum sog. erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 
gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaf-
fen werden, institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und / oder den 
 Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, 
auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. Den Interessen der 
Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 
werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah 
vor der Verwendung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach 
den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig 
bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 
wird keinesfalls mehr als 5 % des maßgeblichen Börsenpreises betragen.

Zum Schutz der Aktionäre vor Einflussverlust und Wertverwässerung ist die Ermächti-
gung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß Tagesordnungspunkt 8 (3) (a) auf 
insgesamt 10 % des Grundkapitals begrenzt, wobei das Grundkapital im Zeitpunkt des 
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Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung maßgeblich ist. Dabei ist zum weiteren Schutz der Aktionäre vorgesehen, 
dass andere Kapitalmaßnahmen, die auf der Grundlage einer anderweitigen Ermächtigung 
unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgen, auf 
die 10 %-Grenze angerechnet werden. Anzurechnen sind daher (i) neue Aktien, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 8 b) bis zu ihrer Ausnutzung aus 
genehmigtem Kapital unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden, (ii) 
diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Wandel- und / oder Op-
tionsschuldverschreibungen, Genussrechten und / oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) („Schuldverschreibungen“) ausgegeben werden oder 
auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit der Ermächtigung 
gemäß Tagesordnungspunkt 8 b) bis ihrer Ausnutzung unter erleichtertem Bezugsrechts-
ausschluss ausgegeben worden sind sowie (iii) eigene Aktien, die während der Laufzeit der 
Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 8 b) bis ihrer Ausnutzung auf der Grundlage einer 
anderen Ermächtigung unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss veräußert wurden. Diese 
weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei Kapitalmaßnahmen 
ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen.

Eine erfolgte Anrechnung ist jedoch nicht mehr gerechtfertigt und soll daher wieder ent-
fallen, soweit eine solche anderweitige Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach ihrer Ausübung, die zu einer Anrechnung geführt 
hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt wird. Denn in diesen Fällen hat die Hauptver-
sammlung erneut über die Ermächtigung zu einem erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
entschieden, so dass der Grund der Anrechnung auf die 10 %-Grenze wieder entfallen ist. 
Soweit erneut neue Aktien aus einem genehmigtem Kapital oder Schuldverschreibungen 
unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder auf Grundlage einer ande-
ren Ermächtigung eigene Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss veräußert 
werden können, soll die Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss für die 
(Rest-) Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 8 b) mit anderen Worten 
auch wieder für die Veräußerung eigener Aktien unter dieser Ermächtigung bestehen. Mit 
Inkrafttreten der neuen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss entfällt 
nämlich die durch die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldverschreibungen bzw. die Ver-
äußerung eigener Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss entstandene Sperre 
hinsichtlich der Veräußerung eigener Aktien unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss 
gemäß der unter Tagesordnungspunkt 8 b) zu beschließenden Ermächtigung. Da die Mehr-
heitsanforderungen an einen solchen Beschluss über eine Neuerteilung mit denen eines 
Beschlusses über die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter erleichtertem 
Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG identisch sind, ist in der 
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Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Neuerteilung einer zuvor ausgenutzten 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugleich auch 
eine Bestätigung hinsichtlich des Ermächtigungsbeschlusses gemäß Tagesordnungspunkt 8 
b) zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu sehen.

Im Falle einer erneuten Ausübung einer Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt die Anrechnung erneut. Im Ergebnis führt 
diese Regelung im Zusammenspiel mit den gleichlautenden Anrechnungsbestimmungen im 
Rahmen der der anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital 
 (Tagesordnungspunkt 6) und der anderweitigen Ermächtigung zum erleichterten Bezugs-
rechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Begebung von Schuldverschreibun-
gen (Tagesordnungspunkt 7) sowie einer etwaigen künftigen anderweitigen Ermächtigung 
zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei der Ver-
äußerung eigener Aktien dazu, dass (i) der Vorstand ohne erneute Beschlussfassung der 
Hauptversammlung während der (Rest-)Laufzeit der Ermächtigung gemäß Tagesordnungs-
punkt 8 b) die 10 %-Grenze für einen erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt nur einmal ausschöpfen kann und (ii) im Falle einer erneuten 
Beschlussfassung der Hauptversammlung der Vorstand während der (Rest-)Laufzeit der 
Ermächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 8 b) wieder frei in der Wahl ist, ob er von den 
Erleichterungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der gesetzlichen Grenzen im Zusam-
menhang mit der Veräußerung eigener Aktien gegen Barzahlung, der Ausgabe neuer Aktien 
aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage oder der Begebung von Schuldverschreibungen 
gegen Barzahlung Gebrauch macht.

Tagesordnungspunkt 8 (3) (b) sieht vor, dass eigene Aktien gegen Sachleistung veräußert 
werden können, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-
teilen, Unternehmensbeteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen, 
Rechten oder gewerblichen Schutzrechten einschließlich Urheberrechten und Know-how. 
Die Gesellschaft beabsichtigt, auch weiterhin durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. 
Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten 
schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen oder Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen reagieren zu können. Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer interessanter 
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals nicht Geld, sondern 
Aktien. Im Wettbewerb um attraktive Beteiligungen können sich daher Vorteile ergeben, 
wenn einem Verkäufer als Gegenleistung eigene Aktien der Gesellschaft angeboten werden 
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können. Weil eine Ausgabe von Aktien bei sich abzeichnenden Akquisitionsmöglichkeiten mit 
regelmäßig komplexen Transaktionsstrukturen im Wettbewerb der potenziellen Erwerbs-
interessenten kurzfristig erfolgen muss, ist der Weg über die Ermächtigung zur Veräußerung 
eigener Aktien erforderlich. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er 
von der Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre Gebrauch machen soll, sobald sich Möglichkeiten zur Akquisition konkretisieren. 
Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn der Erwerb gegen Ver-
äußerung eigener Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
und der Aktionäre liegt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand 
darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vor-
stand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am 
Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die 
eigene Aktien als Gegenleistung verwendet werden sollen, bestehen zurzeit nicht.

Tagesordnungspunkt 8 (2) (c) ermächtigt die Gesellschaft, eigene Aktien zur Bedienung von 
Bezugsrechten im Rahmen des aktienkursbasierten Shadow Share Programms der Gesell-
schaft und des Long-Term Incentive Programms für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft, 
die den Bezugsberechtigten anstelle eines Barausgleichs nach freiem Ermessen der Gesell-
schaft zugeteilt werden können, zu verwenden. Da die Gesellschaft eine an den Aktionärs-
interessen ausgerichtete Geschäftsstrategie verfolgt, die die Steigerung des Börsenwerts 
der Gesellschaft aktiv und nachhaltig fördern soll, sollen die Mitglieder des Vorstands für 
zukünftige Leistungen bei der weiteren Geschäftsentwicklung an einer Wertsteigerung des 
Unternehmens beteiligt werden. Ziel ist es, durch die Gewährung von aktienkursbasierten 
Vergütungsbestandteilen die Identifikation mit der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und 
die Motivation dadurch zu fördern, dass die Mitglieder des Vorstands entsprechend einem 
Aktionär am langfristigen Unternehmenserfolg beteiligt werden. Im Rahmen des aktien-
kursbasierten Shadow Share Programms und des Long-Term Incentive Programms gewährt 
die Gesellschaft Mitgliedern des Vorstands virtuelle Aktien an der Gesellschaft. Diese vir-
tuellen Aktien sind schuldrechtliche Nachbildungen von Aktien („Shadow Shares“). Ihr Wert 
orientiert sich am Aktienkurs der Gesellschaft. Die Gewährung der Shadow Shares erfolgt 
in jährlichen Tranchen. Die Anzahl der zugeteilten Shadow Shares bemisst sich nach dem 
Grad der Zielerreichung im Hinblick auf vorab für einen Dreijahreszeitraum festgelegte 
EBITDA- und Umsatz-Jahresziele sowie dem Kurs der Aktie der Gesellschaft zum jeweiligen 
Zuteilungszeitpunkt. Die Shadow Shares unterliegen jeweils einer Wartefrist von drei Jahren. 
Nach Ablauf der drei Jahre kann die Gesellschaft nach freiem Ermessen eine Barzahlung 
für die Shadow Shares leisten oder für diese Aktien der Gesellschaft gewähren. Die Zu-
teilung einer Tranche berechtigt nicht automatisch zur Zuteilung der folgenden Tranchen. 
Darüber hinaus wird das Programm durch die  Verfehlung der Zielwerte in einem Jahr nicht 
automatisch für die folgenden Jahre ungültig. Für die Shadow Shares kann entweder ein 
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Barausgleich, der dem Wert der zugeteilten Shadow Shares entspricht, geleistet werden 
oder den Bezugsberechtigten wird die sich aus der Zuteilung ergebende Anzahl Aktien der 
Gesellschaft gewährt. Die Ermächtigung in Tagesordnungspunkt 8 (2) (c) dient zur Sicher-
stellung dieser Wahlmöglichkeit der Gesellschaft. 

Tagesordnungspunkt 8 (3) (d) sieht vor, dass eigene Aktien verwendet werden können zur 
Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emit-
tenten auf Aktien der Gesellschaft. Der Gesellschaft soll damit die Möglichkeit eröffnet 
werden, Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibun-
gen benötigt sind, wahlweise auch aus einem Bestand eigener Aktien auszugeben. Sofern 
und soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine bedingte 
Kapital erhöhung durchgeführt werden. Die Interessen der Aktionäre werden durch diese 
zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt 
einer Ausgabe von Aktien aus bedingtem Kapital oder einer sonst erforderlichen Barleis-
tung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität der 
Gesellschaft erhöhen. 

Tagesordnungspunkt 8 (3) (e) sieht vor, dass eigene Aktien verwendet werden können, um 
den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten oder auch von mit Wand-
lungs- oder Optionspflichten oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft auf Lieferung 
von Aktien ausgestatteten Schuldverschreibungen zum Ausgleich von Verwässerungen ein 
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten bzw. Andienung von Aktien als 
Aktionär zustehen würde. Die Anleihebedingungen enthalten in der Regel Klauseln, die dem 
Schutz der Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten vor Verwässerung 
dienen. So lassen sich diese Finanzierungsinstrumente am Markt besser platzieren. Ein 
Bezugsrecht von Inhabern bereits bestehender Options- oder Wandlungsrechte bietet die 
Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options- 
bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Options- oder Wandlungsrechte 
ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen höheren Ausgabekurs der bei Ausübung 
der Option oder Wandlung auszugebenden auf den Namen lautenden Stückaktien. Da die 
Platzierung der Emission von Schuldverschreibungen dadurch erleichtert wird, dient der 
Bezugsrechtsausschluss dem Interesse der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur 
ihrer Gesellschaft.
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Tagesordnungspunkt 8 (3) (f) ermöglicht es der Gesellschaft, eigene Aktien Arbeitnehmern 
und / oder Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und / oder Mit-
gliedern der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im 
Sinne von § 15 AktG zum Erwerb anzubieten. Hierdurch können Aktien als Vergütungsbe-
standteil für Arbeitnehmer und / oder Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeit-
nehmer und / oder Mitglieder der Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen 
Unternehmens eingesetzt werden, die Beteiligung dieser Begünstigten am Aktienkapital 
der Gesellschaft gefördert und damit die Identifikation der Begünstigten mit der Gesell-
schaft im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre gestärkt werden. Soweit Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft begünstigt sind, obliegt die Auswahl der Begünstigten und 
die Bestimmung des Umfangs der ihnen jeweils zu gewährenden Aktien dem Aufsichtsrat.

Durch die zusätzliche Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Veräußerung 
eigener Aktien auf insgesamt 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar sowohl im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung unter gleichzeitiger Anrechnung anderweitiger 
bezugsrechtsfreier Kapitalmaßnahmen, wird eine etwaige Beeinträchtigung der Aktionärs-
interessen in engen Grenzen gehalten. Allerdings soll eine erfolgte Anrechnung wieder 
entfallen, wenn die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, die zu einer Anrechnung 
auf die vorgenannte 20 %-Grenze geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt 
wird. Die 20 %-Grenze lässt die weitergehende Begrenzung des Erwerbsvolumens und des 
Bestandes an eigenen Aktien, welche die Gesellschaft besitzt oder dieser zugerechnet wer-
den, auf 10 % des Grundkapitals (s. Tagesordnungspunkt 8 b) (1)) unberührt. Die Bedeutung 
der 20 %-Grenze liegt im vorliegenden Zusammenhang darin, dass unter Anrechnung von 
anderen Emissionen unter Ausschluss des Bezugsrechts die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts veräußerten eigenen Aktien insgesamt die 20 %-Grenze nicht überschreiten dürfen.

Schließlich können die eigenen Aktien nach Tagesordnungspunkt 8 (3) (g) von der Gesell-
schaft eingezogen werden, ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung der Haupt-
versammlung erforderlich wäre. Gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung 
einer Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass 
hierdurch eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese 
Alternative ausdrücklich vor. Durch die Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabset-
zung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grund-
kapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich 
werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden 
Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.
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Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien 
Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wur-
den. Die Ermächtigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d AktG erworben 
wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher 
Weise wie die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden 
zu können.

Im Fall der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 
Hauptversammlung darüber berichten.

9.  Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungs-
vertrags mit der kununu engage GmbH

  Am 29. März 2018 hat die XING SE als Obergesellschaft mit ihrer 100 %-igen Tochter-
gesellschaft kununu engage GmbH mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 194626 (nachfolgend „Tochtergesell-
schaft“), als Organgesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die 
Gesellschafterversammlung der kununu engage GmbH hat dem Gewinnabführungs-
vertrag am 29. März 2018 zugestimmt.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags 
zwischen der XING SE und der kununu engage GmbH zuzustimmen.

  Der Gewinnabführungsvertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt:

 ➡  Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2018 (bzw., falls der Vertrag erst nach dem 
31. Dezember 2018 in das Handelsregister des Sitzes der kununu engage GmbH 
eingetragen werden sollte, beginnend mit dem dann laufenden Geschäftsjahr der 
kununu engage GmbH, in welchem der Vertrag im Handelsregister des Sitzes der 
kununu engage GmbH eingetragen wird) ist die kununu engage GmbH verpflichtet, 
ihren ganzen nach den handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn unter 
sinngemäßer Beachtung aller Vorschriften des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen 
Fassung an die XING SE abzuführen.

 ➡  Die kununu engage GmbH kann mit Zustimmung der XING SE Beträge aus dem 
Jahresüberschuss insoweit in Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, wie 
dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer des Vertrages gebildete andere 
Gewinnrücklagen sind – soweit gesetzlich zulässig – auf Verlangen der XING SE auf-
zulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn 
abzuführen.
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 ➡  Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung sonstiger Rücklagen – auch soweit 
sie während der Vertragsdauer gebildet wurden – oder ihre Heranziehung zum Aus-
gleich eines Jahresfehlbetrages ist ausgeschlossen; gleiches gilt für einen zu Beginn 
der Vertragsdauer etwa vorhandenen Gewinn vortrag.

 ➡  Die XING SE hat die Verluste der kununu engage GmbH entsprechend den Vor-
schriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung zu übernehmen.

 ➡  Die Forderungen, die sich aus dem Gewinnabführungsvertrag ergeben, entstehen 
zum Stichtag des Jahresabschlusses der kununu engage GmbH und sind zu diesem 
Zeitpunkt fällig. Sie sind ist ab diesem Zeitpunkt mit 2 % p. a. zu verzinsen.

 ➡  Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann mit einer Kündigungs-
frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres der kununu engage GmbH 
schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende des Geschäftsjahres, 
welches mindestens fünf (5) volle Zeitjahre nach Beginn des Wirtschaftsjahres 
der kununu engage GmbH abläuft, für das die steuerlichen Wirkungen erstmals 
 eintreten.

 ➡  Darüber hinaus kann der Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden. Als wichtiger Grund 
gilt insbesondere die Veräußerung oder Einbringung der Beteiligung an der kununu 
engage GmbH durch die XING SE und die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation 
der kununu engage GmbH oder der XING SE oder ein anderer in den jeweils geltenden 
Körperschaftsteuerrichtlinien (derzeit: Abschnitt 14.5 Abs. 6 KStR) als wichtiger 
Grund anerkannter Umstand eintritt. Ferner wird im Vertrag lediglich klarstellend 
festgehalten, dass Abschnitt 14.5 Abs. 6 Satz 3 und 4 KStR (oder die entsprechenden 
Nachfolgeregelungen) unberührt bleiben. Abschnitt 14.5 Abs. 6 Satz 3 und 4 KStR 
regeln, dass ein wichtiger Grund für steuerliche Zwecke nicht anzunehmen ist, wenn 
bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses feststand, dass der Vertrag vor Ablauf 
der ersten fünf Jahre beendet werden wird. Liegt bei der Beendigung des Vertrags 
vor dem Ablauf von fünf Jahren kein wichtiger Grund vor, ist der Gewinnabführungs-
vertrag von Anfang an als steuerrechtlich unwirksam anzusehen.

  Da die XING SE die alleinige Gesellschafterin der kununu engage GmbH ist, sind Re-
gelungen über Ausgleich (§ 304 AktG) und Abfindung (§ 305 AktG) für außenstehende 
Gesellschafter im Vertrag nicht erforderlich. Deshalb konnte auch eine Bewertung der 
Tochtergesellschaft sowie eine Prüfung des Unternehmensvertrages entsprechend 
§ 293b AktG unterbleiben.
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  Die folgenden Unterlagen können von der Einbe rufung der Hauptversammlung an auf 
der Internet seite der Gesellschaft unter http://corporate.xing.com/deutsch/investor-
relations/hauptversammlung/hv-2018 eingesehen werden. Die  Unterlagen  werden 
auch in der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 zugänglich sein:

 ➡  der Gewinnabführungsvertrag zwischen der XING SE und der kununu  
engage GmbH vom 29. März 2018,

 ➡  der festgestellte Jahresabschluss sowie der  Lagebericht für die XING AG  
zum 31. Dezember 2015,

 ➡  der festgestellte Jahresabschluss sowie der  Lagebericht für die XING AG  
zum 31. Dezember 2016,

 ➡  der festgestellte Jahresabschluss sowie der  Lagebericht für die XING SE  
zum 31. Dezember 2017,

 ➡  die Eröffnungsbilanz der kununu engage GmbH zum 19. März 2018, und
 ➡  der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der  

XING SE und der  Geschäftsführung der kununu engage GmbH.
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VO R AU S S E T Z U N G E N F Ü R D I E T E I LN A H M E A N D E R H AU P T V E R S A M M LU N G 
U N D D I E AU S Ü B U N G D E S S T I M M R EC H T S

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft 
eingetragen sind und sich spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag 
der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis Mitt-
woch, den 9. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), (maßgeblich ist der Zugang der Anmeldung) bei der 
Gesellschaft angemeldet haben. In dem Zeitraum ab Montag, den 14. Mai 2018, 00:00 Uhr 
(MESZ), bis zum Schluss der Hauptversammlung am Mittwoch, den 16. Mai 2018, werden 
keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sog. Umschreibungsstopp bzw. 
technical record date). Die Handelbarkeit der Aktien wird durch die Anmeldung zur Haupt-
versammlung und den Umschreibestopp nicht blockiert.

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft per Post, per Telefax oder 
per E-Mail unter der Anschrift

XING SE
c / o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 (0) 89 – 309037 – 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

zugehen.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die im Aktienregister der XING SE eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der 
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kredit institut, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen 
Fällen ist eine fristgemäße Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 
AktG gleichgestellten Personen bevollmächtigt wird, muss die Vollmacht in Textform (§ 126b 
BGB) erteilt werden. Gleiches gilt für den Nachweis der Vollmacht und einen eventuellen 
Widerruf der Vollmacht. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem 
 Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegen-
über dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser 
die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Der Nach-
weis der Bevollmächtigung kann auch per Post, per Telefax oder per E-Mail unter folgender 
Adresse übermittelt werden:

XING SE
Vorstand
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 – 419131 – 44 
E-Mail: hv@xing.com

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Voll-
macht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis 
über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits 
erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegen-
über der Gesellschaft erklärt werden.

Ein Vollmachtsformular erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zusammen 
mit den Anmeldeunterlagen übersandt.

48XING SE
Hauptversammlung 2018



Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer von § 135 Abs. 8 AktG erfassten 
Aktionärsvereinigung oder Person oder eines nach § 135 Abs. 10 i. V.m. § 125 Abs. 5 AktG 
gleichgestellten Instituts oder Unternehmens sowie für den Widerruf und den Nachweis 
einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten. Die Aktionäre werden ge-
beten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder 
Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen. Ist ein Kredit-
institut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm 
nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder meh-
rere von diesen zurückweisen.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechts vertreter der Gesellschaft
Die Aktionäre können sich darüber hinaus durch von der Gesellschaft bestellte Stimm-
rechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen, die das Stimmrecht jeweils 
gemäß der ihnen erteilten Vollmacht und Weisungen der Aktionäre ausüben. Sollen die 
von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, muss der 
Aktionär diesen in jedem Fall Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht zu den einzelnen 
Beschlussgegenständen der Tagesordnung ausgeübt werden soll. Soweit entsprechende 
Weisungen nicht erfolgen, können die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter 
die Stimmen nicht vertreten. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Anmeldeunterlagen, 
die den Aktionären zugesandt werden.

Ein Vollmachtsformular erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre zusammen 
mit den Anmeldeunterlagen übersandt. 

Im Übrigen gelten die Ausführungen zum Verfahren für die Stimmabgabe durch einen 
 Bevollmächtigten entsprechend.
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R EC H T E D E R A K T I O N Ä R E

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung (Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§ 122 Abs. 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-
teiligen Betrag von 500.000,00 € (das sind 500.000 Aktien) erreichen („Quorum“), können 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptver-
sammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis Sonntag, 
15. April 2018, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten, entsprechende Verlangen an folgende 
Adresse zu übersenden: 

XING SE
Vorstand
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg

Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht bereits mit der Ein-
berufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem im Internet unter http://corporate.xing.
com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/hv-2018 bekannt gemacht und den 
Aktionären mitgeteilt.

Wegen der Einzelheiten zu Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung wird auf die Erläute-
rung der Rechte der Aktionäre verwiesen, die im Internet unter http://corporate.xing.com/
deutsch/investor-relations/hauptversammlung/hv-2018 abrufbar ist.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)
Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Gegenvorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern machen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an 
folgende Adresse zu richten: 

XING SE
Vorstand
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg
Telefax: +49 (0) 40 – 419131 – 44
E-Mail: hv@xing.com

Bis spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis Dienstag, 1. Mai 2018, 
24:00 Uhr (MESZ), unter dieser Adresse zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären wird die Gesellschaft – vorbehaltlich §§ 126 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 127 Abs. 1 
Satz 1 AktG – den anderen Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
corporate.xing.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/hv-2018 unverzüg-
lich zugänglich machen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden anschließend 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1, § 293g Abs. 3 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-
kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung zu 
Punkt 1 der Tagesordnung auch der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
werden. Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
über alle für den Abschluss des Gewinnabführungsvertrags mit der kununu engage GmbH 
wesentlichen Angelegenheiten der kununu engage GmbH geben.
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Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung nach § 124a AktG auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://corporate.xing.com/deutsch/investor-relations/
hauptversammlung/hv-2018 zugänglich. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 
131 Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls auf dieser Internetseite. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft 5.620.435 und ist eingeteilt in 5.620.435 Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme 
gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung beläuft sich somit auf 5.620.435. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 

Hamburg, im April 2018

XING SE
Der Vorstand
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